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Kontroll- und Informationskampagne der 
Arbeitsinspektion zur Betreuung der 

österreichischen Betriebe durch Präventivdienste 
 

 

 

 

Die Präventivdienste haben die Arbeitgeber/innen (AG), die Arbeitnehmer/innen (AN), die 
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und die Betriebsräte in Fragen des Arbeitsschutzes zu 
beraten, bei der Erfüllung ihrer Arbeitsschutz-Verpflichtungen zu unterstützen und im 
Arbeitsschutzausschuss mitzuwirken.  

Die Bestellung und Heranziehung von Präventivdiensten ist nach einem abgestuften 
Inkrafttreten seit mehr als 10 Jahren für alle Arbeitsstätten in Österreich erforderlich. Mit 
einer grundlegenden Untersuchung soll festgestellt werden, inwieweit Präventivdienste 
tatsächlich eingesetzt werden, welche Betreuungsformen gewählt werden und wie die 
formalen Anforderungen eingehalten werden. 

Diese Kontroll- und Informationskampagne wurde im Rahmen der österreichischen 
Arbeitsschutzstrategie (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung sowie Information im 
Arbeitsschutz, Verbesserung der Tätigkeit von Fachleuten der Prävention) konzipiert und von 
den Arbeitsaufsichtsbehörden Österreichs durchgeführt. 
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1. EINLEITUNG 
Die Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes sollen den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer/innen bei ihrer beruflichen Tätigkeit gewährleisten. Durch 
menschengerechte Arbeitsbedingungen und einen hohen Sicherheitsstandard in den 
Betrieben werden die volkswirtschaftlichen und betrieblichen Folgekosten von 
Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen gesenkt. 

Der Gesetzgeber legt Pflichten - d.h. Gebote oder Verbote - fest, für deren Umsetzung bzw. 
Einhaltung der/die Verantwortliche (im Allgemeinen der/die Arbeitgeber/in) zu sorgen hat.  

Das grundlegende Ziel des modernen Arbeitsschutzes ist die „Prävention", also nicht erst 
handeln, wenn der Unfall geschehen ist, sondern schon vorher die Maßnahmen zu setzen, 
die die Eintritts-Wahrscheinlichkeit eines Unfalles minimieren. In diesem Sinne verpflichtet § 
3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) den/die Arbeitgeber/in, in Bezug auf alle 
Aspekte, die die Tätigkeit der Arbeitnehmer/innen betreffen, für deren Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu sorgen. Damit diese Bemühungen effektive und nachhaltige 
Wirkungen zeigen, hat der/die Arbeitgeber/in eine geeignete Arbeitsschutz–Organisation 
bereitzustellen.  

Diese Arbeitsschutz-Organisation kann je nach Betriebsgröße, Branche und vorhandener 
betrieblicher Organisationsform sehr unterschiedlich gestaltet werden. Fixpunkte der Aufbau-
Organisation sind jedenfalls die gesetzlich vorgesehenen Funktionsträger/innen der 
Präventivdienste. 

Präventivdienste  
Unter Präventivdiensten werden Sicherheitsfachkräfte (SFK), Arbeitsmediziner/innen 
(AMed), arbeitsmedizinische Zentren (AMZ) und sicherheitstechnische Zentren (STZ) sowie 
auch die Präventionszentren der Unfallversicherungsträger verstanden. Die gesetzlichen 
Vorgaben enthält der 7. Abschnitt des ASchG, weiters folgende Verordnungen zum ASchG: 

 Verordnung über sicherheitstechnische Zentren (STZ-VO) 
 Verordnung über arbeitmedizinische Zentren (AMZ-VO) 
 Verordnung über die Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte und die Besonderheiten 

der sicherheitstechnischen Betreuung für den untertägigen Bergbau (SFK-VO) 

Die Präventivdienste haben die Arbeitgeber/innen (AG), die Arbeitnehmer/innen (AN), die 
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und die Betriebsräte in Fragen des Arbeitsschutzes zu 
beraten, bei der Erfüllung ihrer Arbeitsschutz-Verpflichtungen zu unterstützen und im 
Arbeitsschutzausschuss mitzuwirken.  

Die Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass die Betreuung der Arbeitsstätte durch die 
Präventivdienste in einer dem ASchG entsprechender Weise gewährleistet ist  

Dazu gibt es für die einzelnen Fachaufgaben mehrere Möglichkeiten: 

Im Bereich der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze 
können mit diesen Aufgaben 

 Sicherheitsfachkräfte (SFK; betriebseigene, externe, Sicherheitstechnisches 
Zentrum) oder  

in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmer/innen: 

 Präventionszentren der Unfallversicherungsträger (z. B. AUVASicher) betraut werden 
oder 

 der/die Arbeitgeber/in selbst (UnternehmerInnenmodell).  
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Im Bereich des Gesundheitsschutzes, der arbeitsbezogenen Gesundheitsförderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung können 

1. Arbeitsmediziner/innen (AMED; betriebseigene, externe, Arbeitsmedizinisches 
Zentrum) oder 

in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmer/innen:  

2. Präventionszentren der Unfallversicherungsträger (z. B. AUVASicher) betraut 
werden. 

In Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmer/innen hat die Präventivbetreuung in Form von 
Begehungen zu erfolgen, die 

 bei 1 bis 10 AN: mindestens in zweijährigen Abständen und  

 bei 11 bis 50 AN: mindestens jährlich durchzuführen sind, wobei diese Begehungen 
nach Möglichkeit durch die  

 SFK und AMed gemeinsam erfolgen sollen. 

In Arbeitsstätten mit über 50 AN (beachten Sie dazu bitte die Sonderregelungen des § 77a 
ASchG) sind SFK und AMed mindestens im Ausmaß der im § 82a ASchG geregelten 
Präventionszeit zu beschäftigen. 

Diese beträgt pro Kalenderjahr und AN für 

 Büroarbeitsplätze 1,2 Stunden und für  

 sonstige Arbeitsplätze 1,5 Stunden. 

Für Nachtarbeit ist ein Zuschlag von 0,5 Stunden zu berücksichtigen. 

Die Aufteilung der Präventionszeit ist wie folgt geregelt: 

 mindestens 40% auf die SFK,  

 mindestens 35% auf den/die AMed, 

 den Rest je nach Gefährdungs- und Belastungssituation in der Arbeitsstätte auf 
sonstige geeignete Fachleute, insbesondere auf Arbeitspsycholog/innen und/oder 
SFK bzw. AMed. 

SFK und AMed haben über ihre Einsatzzeit und Tätigkeiten (Besichtigungen, Beratungen, 
Untersuchungen) Aufzeichnungen zu führen und dem/der Arbeitgeber/in einen Jahresbericht 
(Aktivitäten, Verbesserungsvorschläge, Auswirkung ihrer Tätigkeit auf 
Präventionsmaßnahmen im Betrieb) vorzulegen, sofern nicht eine Berichterstattung bei den 
Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen erfolgt. 

Kontroll- und Informationskampagne 
Die Bestellung und Heranziehung von Präventivdiensten ist nach einem abgestuften 
Inkrafttreten seit mehr als zehn Jahren für alle Arbeitsstätten in Österreich erforderlich. Mit 
einer grundlegenden Untersuchung sollte festgestellt werden, inwieweit Präventivdienste 
tatsächlich eingesetzt werden, welche Betreuungsformen gewählt werden und wie die 
formalen Anforderungen eingehalten werden. 

Diese Kontroll- und Informationskampagne wurde im Rahmen der österreichischen 
Arbeitsschutzstrategie (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung sowie Information im 
Arbeitsschutz, Verbesserung der Tätigkeit von Fachleuten der Prävention) konzipiert und von 
den Arbeitsaufsichtsbehörden Österreichs durchgeführt. 

Wesen der österreichischen Arbeitsschutzstrategie ist die breite Zusammenarbeit von mit 
Arbeitnehmer/innenschutz beschäftigen Institutionen. So erarbeiteten für dieses Kampagne 
die drei Arbeitsaufsichtsbehörden Arbeitsinspektion, Verkehrs-Arbeitsinspektorat und die 
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Land- und Forstwirtschaftsinspektionen die Planung der Kampagne, die Ergebungsmethode 
und die Auswertung. 

Die Erhebungen zur Datensammlung wurden von 1. November 2008 bis 30. September 
2009 durchgeführt. Die Erhebungszeiträume wurden bewusst so gewählt, um eine 
Integration in den Dienstbetrieb durchführen zu können. 

Zur Erreichung der statistischen Relevanz wurden im Bereich der Arbeitsinspektion (AI) und 
im Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) repräsentative Stichproben gezogen, im Bereich der 
Land- und Fortstwirtschaftsinspektionen (LFI) wurde im Erhebungszeitraum nahezu eine 
Vollerhebung durchgeführt. Auf Grund der unterschiedlichen Stichprobenziehung sind die 
Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar. Für die Ergebnisse des Verkehrs-
Arbeitsinspektorats bzw. der Land- und Fortstwirtschaftsinspektionen wird daher auf deren 
Berichte verwiesen. Dieser Bericht basiert ausschließlich auf Daten der Arbeitsinspektion. 

Von der Arbeitsinspektion wurden Größe und Zusammensetzung der Stichprobe gemeinsam 
mit Herrn Univ.-Prof. Neuwirth ausgearbeitet, mit folgendem Ergebnis um statistisch 
relevante Aussagen treffen zu können: 

 Größe der Stichprobe insgesamt: 
3000 Betriebe in den 19 Aufsichtsbezirken 

davon: 

 500 Arbeitsstätten über 50 Arbeitnehmer/innen 

 2500 Arbeitsstätten bis 50 Arbeitnehmer/innen 

 Die Stichprobe wurde aus der Betriebsdatenbank der Arbeitsinspektion gezogen. 

Es wurden dafür Betriebe herangezogen, in denen in den letzten zehn Jahren zumindest 
eine Amtshandlung durchgeführt wurde (Grundgesamtheit etwa 180.000 Betriebe). Die 
gezogene Stichprobe (500 + 2500) wurde um eine Reserveliste im gleichen Umfang ergänzt 
und nach Arbeitsinspektoraten geordnet. 

Die Ergebnisse sind der Größenordnung nach, also um insbesondere Unterschiede 
zwischen einzelnen Sachverhalten fest machen zu können, als statistisch relevant zu 
bezeichnen. Aussagen über die Gesamtheit der Betriebe Österreichs sind nur eingeschränkt 
durchführbar, da die Grundgesamtheit für die Stichprobe Betriebe waren, die von der 
Arbeitsinspektion in den letzten zehn Jahren vor der Erhebung zumindest einmal mit einem 
Arbeitsinspektorat in Kontakt gewesen sind. Erfahrungsgemäß befinden sich Betriebe, die 
von der Arbeitsinspektion besucht und beraten wurden, in einem „besseren Zustand“ als 
andere Betriebe. Über das Ausmaß des Unterschieds existieren keine Daten. 

Fragebogen samt Erläuterungen samt Durchführungserlass  s. Anhang. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
 3806 Erhebungen in 12 Monaten 

 drei Arbeitsinspektionen: LFI, VAI und AI 

- LFI  12% 

- VAI 11% 

- AI    77% 

 Von allen Behörden wurden in 1178 Fällen Aufforderungen zur Mängelbehebung an 
die Arbeitgeber/innen gerichtet, davon von der Arbeitsinspektion 926. 

 In Betrieben über 50 Arbeitnehmer/innen sind in 98 % der Fälle Präventivfachkräfte 
(SFK und AMed) bestellt (nur Zahlen der Arbeitsinspektion). 

 In Betrieben bis 50 Arbeitnehmer/innen sind in 80 % der Fälle Präventivfachkräfte 
(SFK und AMed) bestellt. Der Großteil der Betriebe ohne Präventivdienste hat 
weniger als 10 AN (nur Zahlen der Arbeitsinspektion). 
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Ergebnisse nach Betriebsgröße - Übersicht 
 

Auswertung von JA/NEIN-Fragen in KMU und Betrieben über 50 
Arbeitnehmer/innen 

 
Begehungsmodell 1 bis 50 AN über 50 AN 

Erfolgt eine Betreuung durch Sicherheitsfachkräfte 
(inkl. der Betriebe, die eine Betreuung bereits bei 
einem Präventionszentrum angemeldet haben)? 

 

Erfolgt eine Betreuung durch 
Arbeitsmediziner/innen (inkl. der Betriebe, die eine 
Betreuung bereits bei einem Präventionszentrum 
angemeldet haben)? 

Ist das Begehungsmodell zulässig? 

------ 

Werden gemeinsame Begehungen von 
Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmediziner/innen 
durchgeführt? 

 

Werden Anlassbegehungen durchgeführt? 

Präventionszeitmodell 1 bis 50 AN über 50 AN 

Erfolgte eine Erhöhung der Präventionszeit 
zufolge Nachtschwerarbeit? 

------ 

Ist die Präventionszeit ausreichend (SFK und 
AMed)? 

------ 

Erfolgte die Aufteilung der Präventionszeit auf 
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner/innen 
korrekt? ------ 
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Einbindung BR und SVP 1 bis 50 AN über 50 AN 

Ist der Betriebsrat in die Bestellung der 
Präventivfachkräfte eingebunden (§ 92a Abs. 3 
ArbVG)? 

Anmerkung: In 79 % der Betriebe bis 51 AN ist 
kein BR eingerichtet, bzw. in 28 % der Betriebe 
über 50 AN 

Ist die SVP in die Bestellung der 
Präventivfachkräfte eingebunden (§ 11 Abs. 5 
ASchG)? 
Anmerkung: In 63 % der Betriebe bis 50 AN ist 
keine SVP bestellt, bzw. in 1,6 % der Betriebe 
über 50 AN 
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2. BETREUUNGSFORMEN 

Sicherheitsfachkräfte 

 

 20 Betriebe wurden von einem Präventionszentrum betreut, wovon die 
Arbeitsinspektion in 14 Fällen festgestellt hat, dass dies zu Unrecht erfolgt ist. 

 9 Betriebe hatten eine Betreuung durch ein Präventionszentrum angemeldet, in allen 
Fällen nach Feststellung der Arbeitsinspektion zu Unrecht. 

„Präventionszentrum (angemeldet)“ war anzugeben, wenn für die Arbeitsstätte bereits ein 
Antrag auf Betreuung durch ein Präventionszentrum gestellt wurde, eine Begehung aber 
noch nicht stattgefunden hatte. 

 

 

Von den nicht betreuten Betrieben (19,6 %) konnten lediglich 8 % eine Evaluierung vorlegen. 
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Eine Betrachtung der Größe der Betriebe ohne Betreuung ergibt folgendes Bild 
(Absolutzahlen): 

 

Es ist ersichtlich, dass es sich dabei um ein Problem der Kleinstbetriebe bis 10 AN handelt. 

Die Betrachtung der Betriebsart (Produktion, Dienstleistung und Handel) ergibt, dass die 
nicht betreuten Betriebe überwiegend im Handel anzutreffen sind: 

  



 

13 

Arbeitsmediziner/innen 

 

 20 Betriebe wurden von einem Präventionszentrum betreut, davon hat die 
Arbeitsinspektion in 14 Fällen festgestellt, dass dies zu Unrecht erfolgt ist. 

 9 Betriebe haben eine Betreuung durch ein Präventionszentrum angemeldet, in allen 
Fällen nach Feststellung der Arbeitsinspektion zu Unrecht. 

„Präventionszentrum (angemeldet)“ war anzugeben, wenn für die Arbeitsstätte bereits ein 
Antrag auf Betreuung durch ein Präventionszentrum gestellt wurde, eine Begehung aber 
noch nicht stattgefunden hat. 

 

 

 

  

4,7%

11,3%

7,9%

47,4%

10,4%

18,3%

AMed, KMU (bis 50 AN)

eigene Amed

externe AMed

AMZ

Präventionszentrum

Präv.Zentr. angemeldet

keine
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Eine nähere Betrachtung der Betriebe bis 50 AN (KMU) ergibt folgende Anteile bzw. 
Verhältnisse (ausgewertet wurden 100 Betriebe): 

Betrieb, KMU, eigene AMed 

1-10 AN 60% 

11-50 AN 40% 

Produktion 14% 

Dienstleistung 37% 

Handel 49% 

 

Ca. 50 % Handel deutet darauf hin, dass es sich hier (und wahrscheinlich auch bei den 
beiden anderen Kategorien Produktion, Dienstleistung) um Filialbetriebe von Unternehmen 
handelt, die in Summe über der Grenze von 250 Arbeitnehmer/innen liegen und deswegen 
kein Präventionszentrum in Anspruch nehmen können. Diese Betrieben wurden auch zu 
92% von eigenen SFK betreut bzw. zu 8 % von einem STZ. 
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Frauen und Männer als SFK oder AMed 
Untersucht wurden die Anteile von männlichen und weiblichen SFK bzw. AMed. Für diese 
Auswertung wurden die Betriebe herangezogen, die eigene oder externe SFK (1025 
Betriebe) oder AMed (1019) bestellt haben, keine Zentren und keine Präventionszentren. 

 

 

 

 

Wenn nun genauer all jene Betriebe betrachtet werden, in denen mehr als 50% der 
Beschäftigten weiblich sind, so sind in diesen 352 Betrieben 25 der SFK Frauen (= 7%), bei 
den Arbeitsmedizinerinnen: 288 Betriebe, 124 Arbeitsmedizinerinnen (= 43%). Dies 
überrascht nicht, da die Evaluierung der Ausbildungseinrichtungen nach der SFK-VO 
2007/2008 (ebenfalls ein Projekt der Arbeitsschutzstrategie 2007 bis 2012) ergeben hat, 
dass 98,7% der Personen, die erfolgreich einen SFK-Kurs abgeschlossen haben, männlich 
sind (1995 bis 2006). 
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Begehungsmodell 

 

Hier war anzugeben, ob die Betreuung in Form von Begehungen überhaupt zulässig ist 
(§ 77a ASchG). 

7,5% (59) der mit einem zweijährigen Begehungsintervall betreuten Betriebe (788) hatten 
mehr als 10 Arbeitnehmer/innen beschäftigt. 

 

Die 122 bzw. 6% der Betriebe (Arbeitsstätten), die unzulässigerweise mit einem 
Begehungsmodell betreut wurden, wurden mit folgenden Betreuungsformen betreut: 
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Gemeinsame Begehungen - Betriebsgröße 

 

Begehungen werden gemeinsam von SFK und AMed in 70% der Betriebe über 50 AN 
durchgeführt, aber lediglich in 24% der KMU. 

Gemeinsame Begehungen - Vergleich Betreuungsformen 

 

In durch Präventionszentren betreute Betriebe erfolgten lediglich in 11% der Betriebe 
gemeinsame Begehungen durch SFK und AMed. 
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Anlassbegehungen in KMU (§ 77a Abs. 3 ASchG) 

 

In etwa 1/3 aller Betriebe mit eigener oder externer SFK werden Anlassbegehungen 
(zusätzlich zu Routinebegehungen) durchgeführt.  
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3. PRÄVENTIONSZEIT 

Ausmaß der Präventionszeit 
Hier war abzustellen auf die Präventionszeit des letzten ganzen Kalenderjahres, d.h. bei 
Erhebungen im Jahr 2008 auf die Präventionszeit im Jahr 2007, bei Erhebungen im Jahr 
2009 auf die Präventionszeit im Jahr 2008. 

 

Die Präventionszeit beträgt pro Kalenderjahr mindestens 

 1,2 Stunden pro AN für AN an Büroarbeitsplätzen sowie an Arbeitsplätzen mit 
Büroarbeitsplätzen vergleichbaren Gefährdungen und Belastungen (geringe körperliche 
Belastung), 

 1,5 Stunden pro AN für AN an sonstigen Arbeitsplätzen, 

Für jede/n AN, die/der mindestens 50x im Kalenderjahr Nachtarbeit iSd Art. VII Abs. 1 des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes leistet, erhöht sich die jährliche Präventionszeit um je 0,5 
Stunden pro Kalenderjahr. 

 In die Präventionszeit sind einzurechnen alle AN einer Arbeitsstätte sowie solche die in 
auswärtigen Arbeitsstellen und auf Baustellen beschäftigt werden (außer für die Baustelle 
ist eine eigene Präventivdienstbetreuung eingerichtet, dann sind die davon umfassten AN 
in die Präventionszeit für die Arbeitsstätte nicht einzurechnen). 

 Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Umfang ihrer Tätigkeit anteilsmäßig 
einzurechnen. 

 In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder AN-Zahl richtet sich die jährliche 
Präventionszeit nach der vorhersehbaren durchschnittlichen AN-Zahl pro Jahr. 

Bei der Berechnung der Präventionszeit sind Teile von Stunden unterhalb von 0,5 auf ganze 
Stunden abzurunden und ab 0,5 auf ganze Stunden aufzurunden. 

Eine Neuberechnung der Präventionszeit im laufenden Kalenderjahr hat erst bei einer 
Änderung der AN-Zahl um 5% zu erfolgen. 

(s. auch § 82a Abs. 1 bis 4 ASchG) 

Die Präventionszeit ist folgendermaßen aufzuteilen: 

 40% SFK (kann auch auf mehrere SFK aufgeteilt werden, wenn zweckmäßig) 

 35% AMed (kann auch auf mehrere AMed aufgeteilt werden, wenn zweckmäßig) 
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 25% je nach Gefährdungs- oder Belastungssituation: sonstige Fachleute, SFK, AMed 
(d.h. die 25% können je nach Situation gesplittet werden bzw. auch nur einer der 
genannten Gruppen zugeordnet werden) 

Die Präventionszeit ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse auf das 
Kalenderjahr aufzuteilen. Jeder Teil muss mindestens zwei Stunden betragen. 

(s. auch § 82a Abs. 5 bis 7 ASchG) 

 

 

Erhöhung der Präventionszeit zufolge Nachtarbeit 

 

Nachtarbeit in diesem Sinn ist eine mindestens dreistündige Arbeitszeit im Zeitraum 
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr (§ 82a Abs. 3 ASchG iVm Art. VII Abs. 1 des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes). 
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4. SONSTIGE FACHLEUTE 
Zu den Fachleuten gehöre in erster Linie Arbeitspsycholog/innen, Chemiker/innen, 
Ergonom/innen, sowie Toxikolog/innen. Außer diesen im ASchG ausdrücklich genannten 
Fachleuten kommen als sonstige z.B. in Frage: Fachleute aus dem Bereich der 
Organisationspsychologie, Betriebssoziologie, Epidemiologie, Hygiene (soweit keine 
gesundheitsrechtlichen Aufgaben), Raumakustik, Geologie (z.B. Steinbrüche), 
Physiotherapie (in Verbindung mit Ergonomie), Sportwissenschaften (in Verbindung mit 
Ergonomie). 

 

Arbeitspsycholog/innen 50 (35F, 13 M, 2 o.a.) von 714 ausgewerteten Betrieben 
Chemiker/innen 19 (4F, 15 M) von 698 ausgewerteten Betrieben 
Ergonom/innen 15 (10F, 3 M) von 687 ausgewerteten Betrieben 
Toxikologinnen 4 (2F, 2M) von 688 ausgewerteten Betrieben 
Sonstige* 20 (4F, 16M) von 679 ausgewerteten Betrieben 
* 4 Explosionsschutz, 2 Hygienefachkraft, 2 Gefahrgut, 1 Lärm, 1 Ladegutssicherung, 1 Rotes 
Kreuz, 1 Brandschutz, 4 nicht zuordenbar 
 
Der Einsatz von Arbeitspsycholog/innen und Ergonom/innen ist, im Unterschied zu den 
übrigen dargestellten Fachleuten, in allen Betrieben denkbar bzw. erforderlich. 
 

Eingesetzte Arbeitspsycholog/innen - Betriebsgröße 
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5. BERICHTE UND AUFZEICHNUNGEN 

Berichte 
Besteht ein Arbeitsschutzausschuss und sind SFK und AMed (egal ob extern, intern oder 
sicherheitstechnisches bzw. arbeitsmedizinisches Zentrum) an der Teilnahme verhindert, so 
müssen sie dem Arbeitsschutzausschuss (ASA) einen schriftlichen Bericht (§ 84 Abs. 2 und 
3 ASchG) über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
übermitteln, der auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit 
enthalten muss. 

Wenn SFK bzw. AMed an der ASA-Sitzung teilgenommen haben (und mündlich berichtet 
haben), so ist die Frage nach den Berichten mit „ja“ zu beantworten. 

Besteht kein ASA, so haben SFK und AMed (egal ob extern, intern oder STZ/AMZ) jährlich 
einen wie oben angeführten Bericht an den/die Arbeitgeber/in zu übermitteln. 

Sonstige Fachleute – Berichte 

Auch sonstige Fachleute (§ 82b Abs. 3 ASchG) müssen entweder nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit (wenn diese ein Kalenderjahr nicht übersteigt) oder jährlich dem/der Arbeitgeber/in 
einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen vorlegen, der auch eine systematische Darstellung der 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit enthalten muss.  

Präventionszentren – Berichte 

Das Präventionszentrum (§ 78a Abs. 5 ASchG) hat nach jeder Begehung dem/der 
Arbeitgeber/in die Begehungsergebnisse und allfällige Vorschläge zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, allenfalls unter Bekanntgabe einer Dringlichkeitsreihung, schriftlich 
bekanntzugeben. Auch diese Begehungsergebnisse samt genannten Vorschlägen fallen 
unter den am Fragebogen verwendeten Begriff „Bericht“. 
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Aufzeichnungen über Tätigkeiten und Einsatzzeit 
SFK und AMed (egal ob extern, intern oder STZ/AMZ) haben Aufzeichnungen (§ 84 Abs. 1 
ASchG) über die geleistete Einsatzzeit und die durchgeführten Tätigkeiten, insbesondere 
über Besichtigungen und Untersuchungen und ihre Ergebnisse, zu führen. Dies gilt auch für 
sonstige Fachleute und Präventionszentren (§ 82b Abs. 3, § 78a Abs. 4 ASchG). 
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6. AUSWAHL DER PRÄVENTIVFACHKRÄFTE 
 

 
1-50 AN 51-100 AN >100 AN 

Empfehlung 1.093 139 146 

Internet 119 6 6 

sonstige 
Werbung 

169 20 21 

 
Angaben zu "sonstige Werbung" 
 
Aufforderung AI 7 
AUVA 4 
Wirtschaftskammer 3 
Vorgabe durch Zentrale 10 
"Gesetz" 2 
selbst draufgekommen, Empfehlung durch SFK bzw. AMed, SVP, BR 12 
Rest/sonstiges 8 
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7. EINBINDUNG DER BELEGSCHAFTSORGANE BEI  
        BESTELLUNG DER PRÄVENTIVFACHKRÄFTE 

Einbindung Betriebsrat bei Bestellung der Präventivfachkräfte 
Arbeitgeber/innen haben mit dem Betriebsrat über die beabsichtigte Bestellung oder 
Abberufung von SFK und AMed zu beraten, außer wenn die beabsichtigte Maßnahme im 
Arbeitsschutzausschuss behandelt wird. Eine ohne Beratung mit dem Betriebsrat oder 
Behandlung im Arbeitsschutzausschuss vorgenommene Bestellung von SFK und AMED ist 
rechtsunwirksam. (§ 92a Abs. 3 ArbVG) 

 

 

Die Einbindung bezieht sich auf die Bestellung interner SFK und AMed bzw. auf die 
Hinzuziehung externer SFK und AMed bzw. STZ und AMZ, nicht auf Präventionszentren. 

Einbindung Sicherheitsvertrauenspersonen bei Bestellung der 
Präventivfachkräfte 
Die SVP sind zur etwaigen Hinzuziehung externer Präventivdienste im Voraus zu hören und 
vor der Bestellung und Abberufung von SFK und AMed zu informieren. Die beabsichtigte 
Bestellung oder Abberufung ist mit den SVP zu beraten, außer wenn Belegschaftsorgane 
errichtet sind oder wenn die Bestellung oder Abberufung im Arbeitsschutzausschuss 
behandelt wird (§ 11 Abs. 5 ASchG). 

 

Die Einbindung bezieht sich auf die Bestellung interner SFK und AMed bzw. auf die 
Hinzuziehung externer SFK und AMED bzw. STZ und AMZ, nicht auf Präventionszentren. 
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Exkurs: Bestellung von SVP 
Arbeitgeber/innen müssen in Betrieben oder Arbeitsstätten mit regelmäßig mehr als 
10 Arbeitnehmer/innen SVP in ausreichender Anzahl bestellen. Die Anzahl der SVP richtet 
sich nach der Anzahl der Arbeitnehmer/innen (§ 1 SVP-VO i.V.m. Anlage zur SVP-VO). 

Aufgaben, Rechte, Bestellung und Ausbildung sind in §§ 10 und 11 ASchG sowie in der 
Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP-VO) geregelt. 

Auswertung von 1.005 Betrieben mit mehr als 10 AN: 
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8. VERANLASSUNGEN DURCH DAS 
         ARBEITSINSPEKTORAT 
 
Stellt die Arbeitsinspektion die Übertretung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift fest, so sind 
die Arbeitgeber/innen zu beraten und formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer 
bestimmten Frist den rechtmäßigen Zustand herzustellen. Wird dieser Aufforderung nicht 
entsprochen oder handelt es sich um eine schwerwiegende Übertretung, so hat das 
Arbeitsinspektorat Anzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. 
(§ 9 ArbIG) 
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9. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG 
Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in 
Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu 
Lasten der Arbeitnehmer gehen. Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Sittlichkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung 
arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer 
geeigneten Organisation und der erforderlichen Mittel. 

(2) Arbeitgeber haben sich unter Berücksichtigung der bestehenden Gefahren über den neuesten 
Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung entsprechend zu 
informieren. 

(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen und Anweisungen zu ermöglichen, 
daß die Arbeitnehmer bei ernster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer Gefahr 

1. ihre Tätigkeit einstellen, 
2. sich durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Sicherheit bringen und 
3. außer in begründeten Ausnahmefällen ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen, solange eine 

ernste und unmittelbare Gefahr besteht. 

(4) Arbeitgeber haben durch Anweisungen und sonstige geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 
daß Arbeitnehmer bei ernster und unmittelbarer Gefahr für die eigene Sicherheit oder für die 
Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst die erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung 
oder Beseitigung der Gefahr zu treffen, wenn sie die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst 
zuständigen Personen nicht erreichen. Bei diesen Vorkehrungen sind die Kenntnisse der 
Arbeitnehmer und die ihnen zur Verfügung stehenden technischen Mittel zu berücksichtigen. 

(5) Arbeitgeber, die selbst eine Tätigkeit in Arbeitsstätten oder auf Baustellen oder auf 
auswärtigen Arbeitsstellen ausüben, haben sich so zu verhalten, daß sie die dort beschäftigten 
Arbeitnehmer nicht gefährden. 

(6) Für eine Arbeitsstätte, Baustelle oder auswärtige Arbeitsstelle, in/auf der der Arbeitgeber nicht 
im notwendigen Umfang selbst anwesend ist, ist eine geeignete Person zu beauftragen, die auf die 
Durchführung und Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen zu achten hat. 

(7) Arbeitgeber haben für eine geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung zu 
sorgen, wenn Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer nicht durch sonstige 
technische und organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. 

 

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 10. (1) Arbeitgeber haben nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 Sicherheitsvertrauenspersonen in 
ausreichender Anzahl zu bestellen. Die Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitnehmer festzulegen. 

(2) Für Betriebe im Sinne des § 34 des Arbeitsverfassungsgesetzes sowie gleichgestellte 
Arbeitsstätten im Sinne des § 35 des Arbeitsverfassungsgesetzes, für die Belegschaftsorgane 
bestehen, gilt folgendes: 

1. Sicherheitsvertrauenspersonen sind zu bestellen, wenn in einem Betrieb regelmäßig mehr 
als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. 

2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
Die Bestellung bedarf der Zustimmung der zuständigen Belegschaftsorgane. Dies gilt auch 
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dann, wenn ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauensperson 
übernimmt. 

3. Für einzelne zum Betrieb gehörende Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige 
Arbeitsstellen ist eine gesonderte Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen zulässig, 
wenn dies auf Grund der betrieblichen Verhältnisse zweckmäßig ist. Für jene Arbeitsstätten 
des Betriebes, in denen regelmäßig mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, muß eine 
gesonderte Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen erfolgen. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für jene nicht unter den II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes 
fallenden Betriebe, in denen Organe der Personalvertretung nach bundes- oder 
landesgesetzlichen Vorschriften bestehen. 

(4) Für Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen, für die keine 
Belegschaftsorgane im Sinne des Abs. 2 und 3 bestehen, gilt folgendes: 

1. Für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen. Die auf Baustellen und auswärtigen 
Arbeitsstellen beschäftigten Arbeitnehmer sind einzurechnen. 

2. Über die beabsichtigte Bestellung sind alle Arbeitnehmer schriftlich zu informieren. Wenn 
mindestens ein Drittel der Arbeitnehmer binnen vier Wochen gegen die beabsichtigte 
Bestellung schriftlich Einwände erhebt, muß eine andere Person bestellt werden. 
Die gesonderte Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen für einzelne Baustellen und 
auswärtige Arbeitsstellen ist zulässig. 

(5) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen hat auf die Dauer von vier Jahren zu 
erfolgen. Eine vorzeitige Abberufung von Sicherheitsvertrauenspersonen hat bei Betrieben im 
Sinne der Abs. 2 und 3 auf Verlangen der zuständigen Belegschaftsorgane, im Fall des Abs. 4 
auf Verlangen von mindestens einem Drittel der Arbeitnehmer zu erfolgen. 

(6) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur Arbeitnehmer bestellt werden, die die für 
ihre Aufgaben notwendigen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Arbeitgeber 
haben den Sicherheitsvertrauenspersonen unter Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange 
Gelegenheit zu geben, die für ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu erwerben 
und zu erweitern. 

(7) Arbeitgeber haben sicherzustellen, daß den Sicherheitsvertrauenspersonen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit unter Anrechnung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung 
steht. Den Sicherheitsvertrauenspersonen sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Behelfe und Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
angemessen zu unterweisen. 

(8) Arbeitgeber sind verpflichtet, die Namen der Sicherheitsvertrauenspersonen dem 
Arbeitsinspektorat schriftlich mitzuteilen. Das Arbeitsinspektorat hat diese Mitteilungen den 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zur Kenntnis zu bringen. 

(9) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen berührt nicht die Verantwortlichkeit 
des Arbeitgebers für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften. Den 
Sicherheitsvertrauenspersonen kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen werden. §§ 15 und 130 Abs. 4 
gelten auch für Sicherheitsvertrauenspersonen. 

Aufgaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 11. (1) Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 

1. die Arbeitnehmer zu informieren, zu beraten und zu unterstützen, 
2. die Belegschaftsorgane zu informieren, zu beraten und zu unterstützen und mit ihnen 

zusammenzuarbeiten, 
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3. in Abstimmung mit den Belegschaftsorganen die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber 
den Arbeitgebern, den zuständigen Behörden und sonstigen Stellen zu vertreten, 

4. die Arbeitgeber bei der Durchführung des Arbeitnehmerschutzes zu beraten, 
5. auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und Vorkehrungen zu achten und 

die Arbeitgeber über bestehende Mängel zu informieren, 
6. auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu achten, 
7. mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern zusammenzuarbeiten. 

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei Ausübung ihrer in diesem Bundesgesetz 
geregelten Aufgaben an keinerlei Weisungen gebunden. 

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind berechtigt, in allen Fragen der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes bei den Arbeitgebern sowie bei den dafür zuständigen Stellen die 
notwendigen Maßnahmen zu verlangen, Vorschläge für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zu erstatten und die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. 

(4) Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sicherheitsvertrauenspersonen in allen Angelegenheiten 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes anzuhören. 

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind zur etwaigen Hinzuziehung externer 
Präventivdienste im Voraus zu hören und vor der Bestellung und Abberufung von 
Sicherheitsfachkräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für die Erste Hilfe, die 
Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen Personen zu informieren. Die beabsichtigte 
Bestellung oder Abberufung ist mit den Sicherheitsvertrauenspersonen zu beraten, außer wenn 
Belegschaftsorgane errichtet sind oder wenn die Bestellung oder Abberufung im 
Arbeitsschutzausschuß behandelt wird. 

(6) Wenn keine Belegschaftsorgane errichtet sind, sind die Arbeitgeber verpflichtet, 

1. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der Planung und Einführung neuer Technologien zu 
den Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf den Arbeitsplatz für 
die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer haben, 

2. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung zu 
beteiligen und 

3. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 
Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Planung und Organisation der Unterweisung zu 
beteiligen. 

(7) Arbeitgeber sind verpflichtet, 

1. den Sicherheitsvertrauenspersonen Zugang zu den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumenten sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten über 
Arbeitsunfälle zu gewähren; 

2. den Sicherheitsvertrauenspersonen folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen: 

a) die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse gemäß § 3 Abs. 2, 

b) die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie 
sonstiger Messungen und Untersuchungen, die mit dem Arbeitnehmerschutz im 
Zusammenhang stehen, und 

c) die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe und Lärm; 

3. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Grenzwertüberschreitungen sowie deren Ursachen 
und über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu informieren, 

4. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Auflagen, Vorschreibungen, Bewilligungen und 
behördliche Informationen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes zu informieren und zu 
den Informationen, die sich aus den Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus anzuhören, 
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5. die Sicherheitsvertrauenspersonen zu den Informationen über die Gefahren für Sicherheit 
und Gesundheit sowie über Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung im 
Allgemeinen und für die einzelnen Arten von Arbeitsplätzen bzw. Aufgabenbereichen im 
Voraus anzuhören, 

6. die Sicherheitsvertrauenspersonen zur Information der Arbeitgeber von betriebsfremden 
Arbeitnehmern über die in Z 5 genannten Punkte sowie über die für Erste Hilfe, 
Brandbekämpfung und Evakuierung gesetzten Maßnahmen, im Voraus anzuhören. 

(8) Werden auf Baustellen Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, hat bei der 
Anhörung und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen eine angemessene Abstimmung 
zwischen diesen Arbeitgebern zu erfolgen, wenn dies angesichts des Ausmaßes des Risikos und 
des Umfanges der Baustelle erforderlich erscheint. 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

§ 73. (1) Arbeitgeber haben Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte für Arbeitssicherheit) zu 
bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 oder, wenn ein Arbeitgeber nicht über 
entsprechend fachkundiges Personal verfügt, gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

1. durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
(betriebseigene Sicherheitsfachkräfte), 

2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder 
3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen bestellt werden, die die erforderlichen 
Fachkenntnisse gemäß § 74 nachweisen. 

(3) Sicherheitsfachkräfte sind bei Anwendung ihrer Fachkunde weisungsfrei. 

(4) Arbeitgeber sind verpflichtet, den Sicherheitsfachkräften das für die Durchführung ihrer 
Aufgaben notwendige Hilfspersonal sowie die erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

(5) Bei Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums entfällt die Verpflichtung 
der Arbeitgeber zur Beistellung des Hilfspersonals, der Ausstattung und der Mittel. Bei 
Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte entfällt diese Verpflichtung der Arbeitgeber 
insoweit, als die externen Sicherheitsfachkräfte nachweislich das erforderliche Hilfspersonal, die 
erforderliche Ausstattung und die erforderlichen Mittel beistellen. 

Fachkenntnisse der Sicherheitsfachkräfte 

§ 74. (1) Die erforderlichen Fachkenntnisse sind durch ein Zeugnis über den erfolgreichen 
Abschluß einer vom Bundesminister für Arbeit und Soziales anerkannten Fachausbildung 
nachzuweisen. 

(2) Eine Fachausbildung ist auf Antrag anzuerkennen, wenn 

1. nach dem vorgelegten Ausbildungsplan davon auszugehen ist, daß sie die Auszubildenden 
in die Lage versetzt, die Aufgaben einer Sicherheitsfachkraft zu erfüllen und das dafür 
notwendige Wissen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und Kenntnisse über die 
maßgeblichen Arbeitnehmerschutzvorschriften vermittelt und 

2. die Ausbildungseinrichtung über die zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderliche 
Ausstattung, Lehrmittel und Lehrkräfte verfügt. 

(3) Die Anerkennung ist unter Vorschreibung von Auflagen zu erteilen, wenn dies zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung im Hinblick auf Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 
erforderlich ist. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die ordnungsgemäße Ausbildung nicht 
mehr gewährleistet ist. 

(4) Zur Fachausbildung sind nur Personen zuzulassen, die über ausreichende 
Grundkenntnisse auf technischem Gebiet und ausreichende betriebliche Erfahrungen verfügen. 
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Personen, die diese Grundkenntnisse nicht durch den erfolgreichen Abschluß einer geeigneten 
Ausbildung nachweisen, dürfen erst nach erfolgreicher Ablegung einer Aufnahmeprüfung zur 
Fachausbildung zugelassen werden. 

Sicherheitstechnische Zentren 

§ 75. (1) Für den Betrieb eines sicherheitstechnischen Zentrums im Sinne dieses 
Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Die sicherheitstechnische Leitung des Zentrums muß einer Sicherheitsfachkraft übertragen 
sein, die die erforderlichen Fachkenntnisse nachweist und die sicherheitstechnische 
Betreuung im Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausübt. 

2. Im Zentrum müssen weitere Sicherheitsfachkräfte beschäftigt werden, die die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen, sodaß gewährleistet ist, daß das Zentrum regelmäßig eine 
sicherheitstechnische Betreuung im Ausmaß von mindestens 70 Stunden wöchentlich 
ausüben kann, wobei auf dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit von Sicherheitsfachkräften 
anzurechnen ist, die regelmäßig mindestens acht Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 

3. Im Zentrum muß das erforderliche Fach- und Hilfspersonal beschäftigt werden. 
4. Im Zentrum müssen die für eine ordnungsgemäße sicherheitstechnische Betreuung 

erforderlichen Einrichtungen, Geräte und Mittel vorhanden sein. 

(2) Der Betreiber eines sicherheitstechnischen Zentrums hat dem Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zu melden: 

1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: Zeitpunkt der 
beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, Name des Leiters, Anschrift 
und Telefonnummer des Zentrums, 

2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach Z 1, 
3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

(3) Das zuständige Arbeitsinspektorat hat auf Grund der Meldung nach Abs. 2 Z 1 
unverzüglich zu überprüfen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Ergibt die 
Überprüfung, daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind, hat das Arbeitsinspektorat 
den Betreiber schriftlich zur Behebung der Mängel vor Aufnahme des Betriebes des Zentrums 
aufzufordern. Wird ein sicherheitstechnisches Zentrum betrieben, ohne die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 zu erfüllen, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige an die zuständige 
Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. § 9 Abs. 4 und 5 sowie §§ 11 und 13 des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27, gelten sinngemäß. Das Arbeitsinspektorat hat 
den zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

           

1. Gelegenheit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen, 
2. gegebenenfalls eine Kopie der Aufforderung zur Behebung der Mängel zu übermitteln und 
3. mitzuteilen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen oder ob Strafanzeige erstattet 

wurde. 

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jährlich eine Liste der 
sicherheitstechnischen Zentren zu erstellen und sie den Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sowie auf Anfrage auch sonstigen Personen zu übermitteln. Diese Liste hat zu 
enthalten: Namen der Betreiber, Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und 
Bezeichnung der Zentren. In diese Liste sind alle sicherheitstechnischen Zentren aufzunehmen, 
bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 
erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 1, so ist das 
betreffende Zentrum aus der Liste zu streichen. 
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Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicherheitsfachkräfte 

§ 76. (1) Sicherheitsfachkräfte haben die Aufgabe, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die 
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Arbeitgeber bei der Erfüllung 
ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

(2) Arbeitgeber haben den Sicherheitsfachkräften alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend 
die Sicherheitsund Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über 
Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm 
sowie von sonstigen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen 
und Untersuchungen. Die Sicherheitsfachkräfte sind gesondert zu informieren, wenn 
Arbeitnehmer aufgenommen werden oder wenn Arbeitnehmer auf Grund einer Überlassung 
gemäß § 9 beschäftigt werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Arbeitgeber haben die Sicherheitsfachkräfte und erforderlichenfalls weitere geeignete 
Fachleute hinzuzuziehen: 

           

1. in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der Unfallverhütung, 
2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 
3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und bei der Einführung von 

Arbeitsstoffen, 
5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzausrüstungen, 
6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie 

arbeitshygienischen Fragen, insbesondere der Gestaltung der Arbeitsplätze und des 
Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation des Brandschutzes und von Maßnahmen zur Evakuierung, 
8. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 
9. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung, 
10. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstellung von Betriebsanweisungen und 
11. bei Verwaltungsverfahren im Sinne des 8. Abschnittes. 

(4) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß die Sicherheitsfachkräfte 
           

1. den Arbeitnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und den Belegschaftsorganen auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte erteilen, 

2. die Arbeitnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen beraten, und 
3. die Belegschaftsorgane auf Verlangen beraten. 

Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte 

§ 77. In die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte darf nur die für folgende Tätigkeiten 
aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

           

1. die Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers in Angelegenheiten gemäß § 76 Abs. 3, 
2. die Beratung der Arbeitnehmer, der Sicherheitsvertrauenspersonen und der 

Belegschaftsorgane in Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die 
Teilnahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten 
Erkrankungen sowie die Auswertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

4a die Überprüfung und Anpassung der nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften 
erforderlichen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen 
samt Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 
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5. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15% der für sie festgelegten jährlichen 
Präventionszeit, 

6. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen 
Arbeitsschutzausschusses, 

7. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsgestaltung und 

8. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Sicherheitsfachkräfte. 

Begehungen in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern 

§ 77a. (1) In Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern hat die sicherheitstechnische und 
arbeitsmedizinische Betreuung in Form von Begehungen durch eine Sicherheitsfachkraft und 
durch einen Arbeitsmediziner zu erfolgen. 

(2) Regelmäßige Begehungen haben mindestens in den in Z 1 und 2 genannten 
Zeitabständen sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft als auch durch einen Arbeitsmediziner, 
nach Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen. Diese Begehungen haben sich auf die Aufgaben der 
Präventivfachkräfte gemäß § 76 Abs. 1 und 3 und § 81 Abs. 1 und 3 in der Arbeitsstätte, 
einschließlich aller dazugehörigen Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen, zu beziehen: 

           

1. in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Arbeitnehmern: mindestens einmal in zwei Kalenderjahren, 
2. in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Arbeitnehmern: mindestens einmal im Kalenderjahr. 

(3) Darüber hinaus sind weitere Begehungen je nach Erfordernis zu veranlassen. Bezieht 
sich eine aus Anlaß der in §§ 76 Abs. 3 und 81 Abs. 3 genannten Fälle veranlaßte Begehung auf 
alle Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz, gilt diese als Begehung nach Abs. 2. 

(4) Arbeitgeber haben bei Begehungen nach Abs. 2 und 3 dafür zu sorgen, daß nach 
Möglichkeit alle Arbeitnehmer anwesend sind, soweit sie nicht durch Urlaub, Krankenstand oder 
sonstige wichtige persönliche Gründe oder zwingende betriebliche Gründe verhindert sind. 

(5) Für die Ermittlung der Arbeitnehmerzahl ist maßgeblich, wie viele Arbeitnehmer 
regelmäßig in der Arbeitsstätte beschäftigt werden. Für Arbeitsstätten mit wechselnder 
Arbeitnehmerzahl gelten die Bestimmungen für Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern auch 
dann, wenn die vorhersehbare durchschnittliche Arbeitnehmerzahl pro Jahr nicht mehr als 50 
Arbeitnehmer beträgt und an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr mehr als 75 Arbeitnehmer in der 
Arbeitsstätte beschäftigt werden. Die Bestimmungen für Arbeitsstätten mit bis zu 50 
Arbeitnehmern gelten auch dann, wenn in einer Arbeitsstätte bis zu 53 Arbeitnehmer beschäftigt 
werden, sofern die Zahlengrenze von 50 Arbeitnehmern nur deshalb überschritten wird, weil in 
dieser Arbeitsstätte Lehrlinge oder begünstigte Behinderte im Sinne des 
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, beschäftigt werden. 

(6) Arbeitnehmer, die auf Baustellen oder auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigt werden, 
sind bei der Ermittlung der Arbeitnehmerzahl jener Arbeitsstätte zuzurechnen, der sie 
organisatorisch zugehören, im Zweifel dem Unternehmenssitz. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer 
auf Baustellen, für die eine gesonderte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung 
nach den §§ 77 und 82 eingerichtet ist. 

(7) Abs. 5 letzter Satz gilt nicht für Arbeitsstätten, die vorwiegend der Ausbildung 
Jugendlicher oder der Beschäftigung Behinderter dienen, wie Lehrwerkstätten oder integrative 
Betriebe. 

(8) Im Fall des Abs. 5 letzter Satz sind Begehungen im Sinne des Abs. 3 zusätzlich aus dem 
Erfordernis der spezifischen Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Lehrlinge oder 
der begünstigten Behinderten zu veranlassen. 
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Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Arbeitsstätten mit bis zu 
50 Arbeitnehmern 

§ 78. (1) Die sicherheitstechnische Betreuung in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern 
kann erfolgen: 

           

1. durch Bestellung von Sicherheitsfachkräften gemäß § 73, 
2. durch Inanspruchnahme eines Präventionszentrums des zuständigen Trägers der 

Unfallversicherung gemäß § 78a, sofern der Arbeitgeber insgesamt nicht mehr als 250 
Arbeitnehmer beschäftigt und nicht über entsprechend fachkundiges Personal zur 
Beschäftigung betriebseigener Sicherheitsfachkräfte (§ 73 Abs. 1 Z 1) verfügt, oder 

3. durch den Arbeitgeber selbst nach Maßgabe des § 78b (Unternehmermodell). 

(2) Die arbeitsmedizinische Betreuung in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern kann 
erfolgen: 

           

1. durch Bestellung von Arbeitsmedizinern gemäß § 79 oder 
2. durch Inanspruchnahme eines Präventionszentrums des zuständigen Trägers der 

Unfallversicherung gemäß § 78a, sofern der Arbeitgeber insgesamt nicht mehr als 250 
Arbeitnehmer beschäftigt und nicht über entsprechend fachkundiges Personal zur 
Beschäftigung betriebseigener Arbeitsmediziner (§ 79 Abs. 1 Z 1) verfügt. 

(3) Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 gelten nicht, wenn ein Präventionszentrum die Betreuung 
gemäß § 78a Abs. 2 letzter Satz ablehnt. Abs. 1 Z 3 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber zweimal 
rechtskräftig gemäß § 130 Abs. 1 Z 27b bestraft wurde. 

(4) Die Arbeitgeber haben die Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane, 
sind weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt noch Belegschaftsorgane errichtet, alle 
Arbeitnehmer, von ihrer Absicht, für eine Arbeitsstätte ein Präventionszentrum in Anspruch zu 
nehmen oder die sicherheitstechnische Betreuung selbst durchzuführen, zu informieren und mit 
ihnen darüber zu beraten. 

Präventionszentren der Unfallversicherungsträger 

§ 78a. (1) Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der 
Arbeitnehmer in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern hat der zuständige Träger der 
Unfallversicherung Präventionszentren einzurichten. Diesen Präventionszentren müssen 
Sicherheitsfachkräfte mit den Fachkenntnissen nach § 74 und Arbeitsmediziner mit der 
Ausbildung nach § 79 Abs. 2, das erforderliche Fach- und Hilfspersonal und die zur 
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung erforderlichen Einrichtungen, Geräte 
und Mittel zur Verfügung stehen. Der zuständige Träger der Unfallversicherung hat sich dabei 
vorrangig externer Präventivfachkräfte und sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer 
Zentren zu bedienen, die die Betreuungsleistungen in seinem Auftrag zu erbringen haben. 

(2) Die Präventionszentren haben Verlangen der Arbeitgeber auf Begehung und Betreuung 
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit so bald als möglich, bei Gefahr im Verzug unverzüglich, 
nachzukommen und darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen den Arbeitgebern von sich 
aus die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung für Arbeitsstätten mit bis zu 50 
Arbeitnehmern anzubieten. Die Präventionszentren können die Betreuung ablehnen, wenn ihnen 
der Arbeitgeber die erforderlichen Informationen und Unterlagen gemäß § 76 Abs. 2 oder § 81 
Abs. 2 nicht zur Verfügung stellt. Das Präventionszentrum hat das zuständige Arbeitsinspektorat 
spätestens binnen zwei Wochen von jeder erfolgten Ablehnung der Betreuung einer Arbeitsstätte 
unter Bekanntgabe von Namen oder sonstiger Bezeichnung des Arbeitgebers sowie Anschrift der 
Arbeitsstätte zu verständigen. 

(3) Nimmt der Arbeitgeber ein Präventionszentrum in Anspruch, sind die 
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane, sind weder 
Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt noch Belegschaftsorgane errichtet, alle Arbeitnehmer, 
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berechtigt, direkt beim zuständigen Unfallversicherungsträger Auskunftserteilung, Beratung und 
Zusammenarbeit und erforderlichenfalls Begehungen durch ein Präventionszentrum zu 
verlangen. Die Präventionszentren haben die Quelle solcher Verlangen als vertraulich zu 
behandeln. Abs. 2 erster Halbsatz gilt sinngemäß. 

(4) Die §§ 76 Abs. 1 bis 3, 81 Abs. 1 bis 3, 84 Abs. 1 und 4, 85 Abs. 1 und § 86 gelten 
sinngemäß. Weiters gilt § 85 Abs. 3 sinngemäß mit der Maßgabe, daß die 
Sicherheitsvertrauenspersonen und Belegschaftsorgane auch beizuziehen sind, wenn die 
Begehungen nicht gemeinsam erfolgen. 

(5) Das Präventionszentrum hat nach jeder Begehung dem Arbeitgeber die 
Begehungsergebnisse und allfällige Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz, allenfalls unter Bekanntgabe einer 
Dringlichkeitsreihung, schriftlich bekanntzugeben. Der Arbeitgeber hat diese 
Verbesserungsvorschläge sowie sonstige vom Präventionszentrum übermittelte Informationen 
und Unterlagen den Belegschaftsorganen und den Sicherheitsvertrauenspersonen zu 
übermitteln. Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, sind die 
Verbesserungsvorschläge des Präventionszentrums sowie allfällige sonstige Informationen und 
Unterlagen an geeigneter Stelle zur Einsichtnahme durch die Arbeitnehmer aufzulegen. Der 
Arbeitgeber hat die Verbesserungsvorschläge bei der Festlegung von Maßnahmen nach § 4 Abs. 
3 und Abs. 4 zu berücksichtigen. 

(6) Die zuständigen Arbeitsinspektorate und das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Verkehr sind verpflichtet, dem zuständigen Träger der Unfallversicherung für die Erfüllung der 
durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben mindestens einmal pro Kalenderjahr 
folgende Daten der von ihnen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich erfaßten Arbeitsstätten mit bis 
zu 50 Arbeitnehmern zu übermitteln: 

           

1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE 1995, 
3. Anschriften der Arbeitsstätten. 

(7) Der zuständige Träger der Unfallversicherung ist verpflichtet, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
mindestens einmal jährlich oder auf Verlangen folgende Daten der von ihm erfassten 
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern, für die ein Präventionszentrum in Anspruch 
genommen wird, zu übermitteln, soweit diese Arbeitsstätten in deren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich fallen: 

           

1. Namen oder sonstige Bezeichnung der Arbeitgeber, 
2. Wirtschaftszweigklassifikationen gemäß ÖNACE 1995, 
3. Anschriften der Arbeitsstätten und 
4. Angabe des Datums von Besichtigungen der Arbeitsstätten. 

(8) Des Weiteren hat der zuständige Träger der Unfallversicherung dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches einmal jährlich oder auf 
Verlangen Namen und Anschriften jener externen Präventivfachkräfte und sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Zentren, die mit der Durchführung von Betreuungsleistungen gemäß 
Abs. 1 beauftragt wurden, zu übermitteln. 

Unternehmermodell 

§ 78b. (1) Arbeitgeber können selbst die Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte gemäß § 76 
Abs. 1, § 84 Abs. 1 und 3, § 85 Abs. 1 und 2 und § 86 Abs. 1 und 2 wahrnehmen, wenn sie 

           

1. insgesamt nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen und die erforderlichen 
Fachkenntnisse gemäß § 74 nachweisen oder 
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2. insgesamt nicht mehr als 25 Arbeitnehmer beschäftigen und ausreichende Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für die jeweilige Arbeitsstätte 
nachweisen. 

(2) Die Kenntnisse im Sinne des Abs. 1 Z 2 müssen 
           

1. insbesondere die Grundsätze auf den Gebieten der Organisation und Methoden des 
betrieblichen Arbeitnehmerschutzes, der Ergonomie, der Sicherheit von Arbeitssystemen, 
der gefährlichen Arbeitsstoffe sowie der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren umfassen 
und 

2. durch eine Ausbildungseinrichtung, die eine gemäß § 74 Abs. 2 anerkannte Fachausbildung 
durchführt, bescheinigt sein. 

(3) Voraussetzung für die Bescheinigung nach Abs. 2 Z 2 ist der erfolgreiche Abschluß 
           

1. einer mindestens 72 Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten umfassenden Ausbildung auf den 
in Abs. 2 genannten Gebieten und 

2. von jeweils mindestens 14 Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten umfassenden 
Weiterbildungen in Abständen von längstens drei Jahren. 

(4) Soweit ein Arbeitgeber über sonstige Ausbildungsnachweise auf den in Abs. 2 Z 1 
angeführten Gebieten verfügt, kann der zuständige Träger der Unfallversicherung diese 
Ausbildungsnachweise als gänzlichen oder teilweisen Ersatz für die Ausbildung nach Abs. 3 
anerkennen. In diesem Fall sind die Kenntnisse nach Abs. 2 Z 1 durch eine den Richtlinien des 
zuständigen Trägers der Unfallversicherung entsprechende Prüfung durch eine 
Ausbildungseinrichtung nach Abs. 2 Z 2 zu bescheinigen. 

Bestellung von Arbeitsmedizinern 

§ 79. (1) Arbeitgeber haben Arbeitsmediziner zu bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß 
folgender Z 1 oder, wenn ein Arbeitgeber nicht über entsprechend fachkundiges Personal verfügt, 
gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

           

1. durch Beschäftigung von geeigneten Ärzten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
(betriebseigene Arbeitsmediziner), 

2. durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner oder 
3. durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums. 

(2) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, 
berechtigt sind und eine vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen anerkannte 
arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert haben. 

(3) Die Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998 bleiben unberührt. 

(4) Arbeitgeber sind verpflichtet, das für die arbeitsmedizinische Betreuung notwendige 
Fach- und Hilfspersonal zu beschäftigen. 

(5) Arbeitgeber sind verpflichtet, für die notwendige Fortbildung des von ihnen beschäftigten 
Fachpersonals während der Arbeitszeit zu sorgen. 

(6) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die arbeitsmedizinische Betreuung notwendigen 
Räume, Ausstattung und Mittel zur Verfügung zu stellen. 

(7) Bei Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums entfällt die Verpflichtung der 
Arbeitgeber zur Beschäftigung von Fach- und Hilfspersonal und zur Bereitstellung der 
notwendigen Ausstattung und Mittel. Bei Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner entfällt 
diese Verpflichtung der Arbeitgeber insoweit, als diese Arbeitsmediziner nachweislich das 
notwendige Fach- und Hilfspersonal und die notwendige Ausstattung und die notwendigen Mittel 
beistellen. 
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Arbeitsmedizinische Zentren 

§ 80. (1) Für den Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zentrums im Sinne dieses 
Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

           

1. Die ärztliche Leitung des Zentrums muß einem Arzt übertragen sein, der über die 
erforderliche Ausbildung verfügt und die arbeitsmedizinische Betreuung im Ausmaß der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit ausübt. 

2. Im Zentrum müssen weitere Ärzte beschäftigt werden, die über die erforderliche Ausbildung 
verfügen, sodaß gewährleistet ist, daß das Zentrum regelmäßig eine arbeitsmedizinische 
Betreuung im Ausmaß von mindestens 70 Stunden wöchentlich ausüben kann, wobei auf 
dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit von Ärzten anzurechnen ist, die regelmäßig mindestens 
acht Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 

3. Im Zentrum muß das erforderliche Fach- und Hilfspersonal beschäftigt werden. 
4. Im Zentrum müssen die für eine ordnungsgemäße arbeitsmedizinische Betreuung 

erforderlichen Einrichtungen, Geräte und Mittel vorhanden sein. 

(2) Der Betreiber eines arbeitsmedizinischen Zentrums hat dem Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zu melden: 

           

1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: Zeitpunkt der 
beabsichtigten Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, Name des Leiters, Anschrift 
und Telefonnummer des Zentrums, 

2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach Z 1, 
3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

(3) Das zuständige Arbeitsinspektorat hat auf Grund der Meldung nach Abs. 2 Z 1 
unverzüglich zu überprüfen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Ergibt die 
Überprüfung, daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind, hat das Arbeitsinspektorat 
den Betreiber schriftlich zur Behebung der Mängel vor Aufnahme des Betriebes des Zentrums 
aufzufordern. Wird ein arbeitsmedizinisches Zentrum betrieben, ohne die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 zu erfüllen, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige wegen Übertretung im Sinne des § 
130 Abs. 6 Z 2 an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. § 9 Abs. 4 und 5 sowie 
§§ 11 und 13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27/1993, gelten sinngemäß. Das 
Arbeitsinspektorat hat den zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sowie der Österreichischen Ärztekammer 

           

1. Gelegenheit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen, 
2. gegebenenfalls eine Kopie der Aufforderung zur Behebung der Mängel zu übermitteln und 
3. mitzuteilen, ob die Voraussetzungen vorliegen oder ob Strafanzeige erstattet wurde. 

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jährlich eine Liste der 
arbeitsmedizinischen Zentren zu erstellen und sie den Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, der Österreichischen Ärztekammer sowie auf Anfrage auch sonstigen 
Personen zu übermitteln. Diese Liste hat zu enthalten: Namen der Betreiber, Namen der Leiter, 
Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In diese Liste sind alle 
arbeitsmedizinischen Zentren aufzunehmen, die eine Meldung nach Abs. 2 Z 1 erstattet haben 
und bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 
erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 2, so ist das 
betreffende Zentrum aus der Liste zu streichen. 

Aufgaben, Information und Beiziehung der Arbeitsmediziner 

§ 81. (1) Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die 
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane auf dem Gebiet des 
Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der 



 

40 

menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

(2) Arbeitgeber haben den Arbeitsmedizinern alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle, die 
Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen und Untersuchungen. 
Arbeitsmediziner sind gesondert zu informieren, wenn Arbeitnehmer aufgenommen werden, oder 
wenn Arbeitnehmer auf Grund einer Überlassung gemäß § 9 beschäftigt werden, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Arbeitgeber haben die Arbeitsmediziner und erforderlichenfalls weitere geeignete 
Fachleute hinzuzuziehen: 

           

1. in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und der 
Verhinderung arbeitsbedingter Erkrankungen, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 
3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und der Einführung von 

Arbeitsstoffen, 
5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzausrüstungen, 
6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie 

arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit- und 
Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze und des Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation der Ersten Hilfe, 
8. in Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung 

Behinderter in den Arbeitsprozeß, 
9. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 
10. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung, 
11. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstellung von Betriebsanweisungen und 
12. bei Verwaltungsverfahren im Sinne des 8. Abschnittes. 

(4) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß die Arbeitsmediziner 
           

1. den Arbeitnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und den Belegschaftsorganen auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte erteilen, soweit dem nicht die ärztliche 
Verschwiegenheitspflicht entgegensteht, 

2. die Arbeitnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen beraten, und 
3. die Belegschaftsorgane auf Verlangen beraten. 

(5) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß alle Arbeitnehmer sich auf Wunsch einer 
regelmäßigen geeigneten Überwachung der Gesundheit je nach den Gefahren für ihre Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz durch die Arbeitsmediziner unterziehen können. Die Regelungen 
über besondere Eignungs- und Folgeuntersuchungen bleiben unberührt. 

Tätigkeiten der Arbeitsmediziner 

§ 82. In die Präventionszeit der Arbeitsmediziner darf nur die für folgende Tätigkeiten 
aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

           

1. die Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers in den Angelegenheiten gemäß § 81 Abs. 
3, 

2. die Beratung der Arbeitnehmer, der Sicherheitsvertrauenspersonen und der 
Belegschaftsorgane in Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der auf die 
Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung, 
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3. die Besichtigung der Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die 
Teilnahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen und 
Gesundheitsgefahren sowie die Auswertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

4a. die Überprüfung und Anpassung der nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften 
erforderlichen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen 
samt Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

5. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Arbeitnehmern bis zum Höchstausmaß von 20% 
der für sie festgelegten jährlichen Präventionszeit, 

6. die Durchführung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit der Arbeitnehmer im 
Zusammenhang stehen, 

7. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15% der für sie festgelegten jährlichen 
Präventionszeit, 

8. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen 
Arbeitsschutzausschusses, 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und 
der Gesundheitsförderung und 

10. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Arbeitsmediziner. 

Präventionszeit 

§ 82a. (1) Sofern § 77a nicht anderes bestimmt, sind Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner mindestens im Ausmaß der im Folgenden für sie festgelegten Präventionszeit 
zu beschäftigen. 

(2) Die Präventionszeit pro Kalenderjahr beträgt 
           

1. für Arbeitnehmer an Büroarbeitsplätzen sowie an Arbeitsplätzen mit Büroarbeitsplätzen 
vergleichbaren Gefährdungen und Belastungen (geringe körperliche Belastung): 1,2 
Stunden pro Arbeitnehmer, 

2. für Arbeitnehmer an sonstigen Arbeitsplätzen: 1,5 Stunden pro Arbeitnehmer. 

Bei der Berechnung der jährlichen Präventionszeit für die jeweilige Arbeitsstätte sind Teile 
von Stunden unterhalb von 0,5 auf ganze Stunden abzurunden und ab 0,5 auf ganze Stunden 
aufzurunden. Eine Neuberechnung der jährlichen Präventionszeit im laufenden Kalenderjahr hat 
erst bei Änderungen der der Berechnung zugrunde gelegten Arbeitnehmerzahl um mehr als 5 vH 
zu erfolgen. 

(3) Für jeden Arbeitnehmer, der mindestens 50-mal im Kalenderjahr Nachtarbeit im Sinne 
des Art. VII Abs. 1 des Nachtschwerarbeitsgesetzes, BGBl. I Nr. 354/1998, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 181/1999 leistet, erhöht sich die jährliche Präventionszeit um je 0,5 
Stunden pro Kalenderjahr. 

(4) Das Ausmaß der Präventionszeit pro Kalenderjahr richtet sich nach der Anzahl der 
Arbeitnehmer, die in einer Arbeitsstätte von einem Arbeitgeber beschäftigt werden. Die auf 
Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten Arbeitnehmer sind einzurechnen. Dies 
gilt nicht für Arbeitnehmer auf Baustellen, für die eine gesonderte, diesem Bundesgesetz 
entsprechende Präventivdienstbetreuung eingerichtet ist. Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sind 
entsprechend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. In Arbeitsstätten mit 
saisonal bedingt wechselnder Arbeitnehmerzahl richtet sich die jährliche Präventionszeit nach der 
vorhersehbaren durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl pro Jahr. 

(5) Der Arbeitgeber hat pro Kalenderjahr die Sicherheitsfachkräfte im Ausmaß von 
mindestens 40 vH und die Arbeitsmediziner im Ausmaß von mindestens 35 vH der gemäß Abs. 2 
und 3 ermittelten Präventionszeit zu beschäftigen. Zumindest im Ausmaß der restlichen 25 vH 
der jährlichen Präventionszeit hat der Arbeitgeber je nach der in der Arbeitsstätte gegebenen 
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Gefährdungs- und Belastungssituation gemäß § 76 Abs. 3 bzw. § 81 Abs. 3 beizuziehende 
sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, Ergonomen, insbesondere jedoch 
Arbeitspsychologen, oder die Sicherheitsfachkräfte und/oder die Arbeitsmediziner zu 
beschäftigen. 

(6) Die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte sowie die Präventionszeit der 
Arbeitsmediziner ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse auf das Kalenderjahr 
aufzuteilen. Jeder Teil muss jeweils mindestens zwei Stunden betragen. 

(7) Die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte kann auf mehrere Sicherheitsfachkräfte, die 
Präventionszeit der Arbeitsmediziner kann auf mehrere Arbeitsmediziner aufgeteilt werden, wenn 
dies aus organisatorischen oder fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 

Sonstige Fachleute 

§ 82b. (1) Der Arbeitgeber hat den in der Präventionszeit beschäftigten sonstigen Fachleuten 
alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Die sonstigen Fachleute sind bei Anwendung ihrer Fachkunde weisungsfrei. 

(2) Die Präventivfachkräfte, Belegschaftsorgane und sonstige Fachleute haben 
zusammenzuarbeiten. 

(3) § 84 Abs. 1 gilt. Die sonstigen Fachleute haben, sofern ihre Beschäftigung innerhalb der 
Präventionszeit ein Kalenderjahr nicht überschreitet, nach Beendigung ihrer Tätigkeit, ansonsten 
jährlich, dem Arbeitgeber einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt 
Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische 
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. § 84 Abs. 3 zweiter bis vierter Satz 
gilt. 

(4) Besteht in der Arbeitsstätte ein Arbeitsschutzausschuss (§ 88) und findet eine Sitzung 
des Ausschusses während der Beschäftigung sonstiger Fachleute innerhalb der Präventionszeit 
statt, sind sie der Sitzung beizuziehen und hat die Tagesordnung dieser Sitzung die Behandlung 
ihrer Berichte vorzusehen. § 84 Abs. 2 zweiter Satz gilt. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 83. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner gleichermaßen. Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner werden im 
folgenden als Präventivfachkräfte bezeichnet. 

(2) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß besteht, ist er vor der Bestellung von 
Präventivfachkräften anzuhören. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 

(4) Die Bestellung von Präventivfachkräften hat jeweils für eine Arbeitsstätte samt allen 
dazugehörigen Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen zu erfolgen. 

(5) Abweichend von Abs. 4 darf eine gesonderte Bestellung von Präventivfachkräften für 
Baustellen erfolgen, wenn dies aus organisatorischen oder fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 

(6) Abs. 4 und 5 gilt auch bei Inanspruchnahme eines Zentrums. Werden mehrere 
betriebseigene Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist einer von ihnen die Leitung zu übertragen. 
Gleiches gilt bei Bestellung mehrerer betriebseigener Arbeitsmediziner. Bei Bestellung mehrerer 
Präventivfachkräfte und bei Inanspruchnahme eines Zentrums neben betriebseigenen oder 
externen Präventivfachkräften ist für deren Zusammenarbeit und Koordination zu sorgen. 

(7) Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw. deren Leitung sind unmittelbar dem Arbeitgeber 
oder der für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich 
verantwortlichen Person zu unterstellen. 



 

43 

(8) Arbeitgeber haben den betriebseigenen Präventivfachkräften Gelegenheit zu geben, die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse zu erweitern. 

(9) Weder die Bestellung von Präventivfachkräften noch die Inanspruchnahme eines 
Präventionszentrums noch die Anwendung des Unternehmermodells gemäß § 78b enthebt die 
Arbeitgeber von ihrer Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften. 
Den Präventivfachkräften kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen werden. §§ 15 und 130 Abs. 4 
gelten auch für betriebseigene Präventivfachkräfte. 

Aufzeichnungen und Berichte 

§ 84. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete Einsatzzeit und die 
nach diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten zu führen, insbesondere auch über die 
von ihnen durchgeführten Besichtigungen und Untersuchungen sowie deren Ergebnisse. Den 
Organen der Arbeitsinspektion ist auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. Nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß 
Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger im Betrieb zu übergeben. 

(2) Besteht ein Arbeitsschutzausschuß, so haben die Präventivfachkräfte an den Sitzungen 
des Arbeitsschutzausschusses teilzunehmen, sofern der Teilnahme nicht wichtige 
Hinderungsgründe entgegenstehen. Sind sie an der Teilnahme verhindert, so haben sie dem 
Arbeitsschutzausschuss einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu übermitteln, der auch eine systematische Darstellung 
der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. 

(3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuß, so haben die Präventivfachkräfte dem Arbeitgeber 
jährlich einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische Darstellung der 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. Der Arbeitgeber hat diesen Bericht den 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen 
bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle zur Einsichtnahme durch die Arbeitnehmer 
aufzulegen. Dem zuständigen Arbeitsinspektorat hat der Arbeitgeber auf Verlangen eine 
Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(4) Sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische Zentren sind verpflichtet, dem 
Arbeitsinspektorat auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen 

           

1. wer als Sicherheitsfachkraft bzw. als Arbeitsmediziner vom Zentrum beschäftigt wird, 
2. welche Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen vom Zentrum betreut 

werden, und 
3. welche Präventionszeit in diesen Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen 

geleistet wird. 

Zusammenarbeit 

§ 85. (1) Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner und Belegschaftsorgane haben 
zusammenzuarbeiten. 

(2) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsame Besichtigungen der Arbeitsstätten, der 
Baustellen und der auswärtigen Arbeitsstellen durchzuführen. 

(3) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsamen Besichtigungen gemäß Abs. 2 die 
zuständigen Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane beizuziehen. 

Meldung von Mißständen 

§ 86. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer Aufgaben festgestellten Mißstände 
auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes dem Arbeitgeber oder der sonst für 
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die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlichen Person sowie den 
Belegschaftsorganen mitzuteilen. 

(2) Stellen Präventivfachkräfte bei Erfüllung ihrer Aufgaben eine ernste und unmittelbare 
Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer fest, so haben sie unverzüglich die 
betroffenen Arbeitnehmer und den Arbeitgeber oder die für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften sonst verantwortlichen Personen sowie die Belegschaftsorgane 
zu informieren und Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr vorzuschlagen. 

(3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuß besteht, haben Präventivfachkräfte das Recht, sich an 
das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie der Auffassung sind, daß die vom Arbeitgeber 
getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie erfolglos vom Arbeitgeber eine 
Beseitigung dieser Mißstände verlangt haben. 

Abberufung 

§ 87. (1) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß besteht, darf der Arbeitgeber eine 
Präventivfachkraft nur nach vorheriger Befassung des Arbeitsschutzausschusses abberufen. 

(2) Wenn nach Auffassung des Arbeitsinspektorates eine Präventivfachkraft die ihr nach 
diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt, hat das 
Arbeitsinspektorat vor Erstattung einer Strafanzeige wegen Übertretungen gemäß § 130 diese 
Beanstandungen dem Arbeitgeber schriftlich mitzuteilen. 

(3) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß besteht, ist der Arbeitgeber im Falle einer Mitteilung 
gemäß Abs. 2 verpflichtet, unverzüglich den Arbeitsschutzausschuß einzuberufen. Im 
Arbeitsschutzausschuß sind unter Beteiligung des Arbeitsinspektorates die geltend gemachten 
Mängel bei der Aufgabenerfüllung zu behandeln. 

(4) Wenn kein Arbeitsschutzausschuß besteht, hat der Arbeitgeber im Falle einer Mitteilung 
nach Abs. 2 gegenüber dem Arbeitsinspektorat binnen vier Wochen zu den Beanstandungen 
schriftlich Stellung zu nehmen. 

Arbeitsschutzausschuss 

§ 88. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Arbeitsstätten, in denen sie regelmäßig mindestens 
100 Arbeitnehmer beschäftigen, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese Verpflichtung 
gilt für Arbeitsstätten, in denen mindestens drei Viertel der Arbeitsplätze Büroarbeitsplätze oder 
Arbeitsplätze mit Büroarbeitsplätzen vergleichbaren Gefährdungen und Belastungen sind, erst ab 
der regelmäßigen Beschäftigung von mindestens 250 Arbeitnehmern. Die auf Baustellen oder 
auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten Arbeitnehmer sind einzurechnen. 

(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, den 
Erfahrungsaustausch und die Koordination der betrieblichen Arbeitsschutzeinrichtungen zu 
gewährleisten und auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes und der 
Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Der Arbeitsschutzausschuss hat sämtliche Anliegen der 
Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen 
Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten. Im 
Arbeitsschutzausschuss sind insbesondere die Berichte und Vorschläge der 
Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner zu erörtern. 
Der Arbeitsschutzausschuss hat die innerbetriebliche Zusammenarbeit in allen Fragen von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zu fördern und Grundsätze für die innerbetriebliche 
Weiterentwicklung des ArbeitnehmerInnenschutzes zu erarbeiten. 

(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

1. Der Arbeitgeber oder die von ihm mit seiner Vertretung beauftragte Person; 
2. die für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften in der Arbeitsstätte bestellten 

verantwortlichen Beauftragten; 
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3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte für die Arbeitsstätte 
bestellt sind, deren Leiter; 

4. der Arbeitsmediziner oder, wenn mehrere Arbeitsmediziner für die Arbeitsstätte bestellt sind, 
deren Leiter oder sein Vertreter; 

5. die Sicherheitsvertrauenspersonen; 
6. je ein Vertreter der zuständigen Belegschaftsorgane. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss führt der Arbeitgeber oder eine von ihm 
beauftragte Person. 

(5) Der Arbeitgeber oder die von ihm beauftragte Person hat den Arbeitsschutzausschuss 
nach Erfordernis, mindestens aber zweimal pro Kalenderjahr, einzuberufen. Eine Einberufung hat 
jedenfalls zu erfolgen, wenn es die besonderen Verhältnisse auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerschutzes im Betrieb erfordern oder wenn ein Drittel der Mitglieder des 
Arbeitsschutzausschusses eine Einberufung verlangt. Die Einladung zu den Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses ist mindestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin abzusenden und 
hat zu enthalten: 

           

1. Ort und Zeit der Sitzung; 
2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Sicherheitsvertrauenspersonen und der 

Präventivfachkräfte vorzusehen hat; 
3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 

(6) Der Vorsitzende kann den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses von sich aus oder 
auf Empfehlung von Mitgliedern des Ausschusses Sachverständige, sonstige Personen mit 
Aufgaben auf dem Gebiet des Arbeitnehmer- oder Umweltschutzes sowie das zuständige 
Arbeitsinspektorat beiziehen. 

(7) Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 
Das Ergebnisprotokoll hat zu enthalten: 

           

1. Ort, Datum und Dauer der Sitzung; 
2. die Beratungsgegenstände; 
3. die Namen der Anwesenden; 
4. eine Zusammenfassung der von einzelnen Teilnehmern zu den Beratungsgegenständen 

vertretenen Standpunkte und Vorschläge, die auch allenfalls abweichende Standpunkte und 
Vorschläge zu enthalten hat. 

(8) Das Ergebnisprotokoll ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Waren die 
Präventivfachkräfte oder die vom Arbeitgeber gemäß § 82b Abs. 4 der Sitzung beizuziehenden 
sonstigen Fachleute verhindert, an der Sitzung des Ausschusses teilzunehmen, sind dem 
Protokoll deren schriftliche Berichte anzuschließen. Eine Ausfertigung des Ergebnisprotokolls ist 
an alle Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses zu versenden. Das Ergebnisprotokoll ist dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat auf Verlangen vorzulegen. 

Zentraler Arbeitsschutzausschuss 

§ 88a. (1) Betreibt ein Arbeitgeber mehrere Arbeitsstätten, in denen ein 
Arbeitsschutzausschuss einzurichten ist, ist er verpflichtet, am Unternehmenssitz einen zentralen 
Arbeitsschutzausschuss einzurichten. § 88 Abs. 2 gilt. Darüber hinaus hat der zentrale 
Arbeitsschutzausschuss auch Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Bezug auf 
jene Arbeitsstätten des Arbeitgebers zu beraten, für die kein eigener Arbeitsschutzausschuss 
einzurichten ist. 

(2) Dem zentralen Arbeitsschutzausschuss gehören als Mitglieder an: 
           

1. Der Arbeitgeber oder die von ihm beauftragte Person sowie höchstens zwei weitere 
Vertreter des Arbeitgebers; 
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2. drei Vertreter der auf der Ebene des zentralen Arbeitsschutzausschusses zuständigen 
Belegschaftsorgane; 

3. je drei von jedem lokalen Arbeitsschutzausschuss entsandte Mitglieder, und zwar je eine 
Sicherheitsvertrauensperson, eine Sicherheitsfachkraft und ein Arbeitsmediziner. 

(3) Ergibt die nach Abs. 2 ermittelte Zahl der Mitglieder des zentralen 
Arbeitsschutzausschusses eine höhere Zahl als zwanzig, so gehören dem zentralen 
Arbeitsschutzausschuss als Mitglieder an: 

           

1. Der Arbeitgeber oder die von ihm beauftragte Person sowie ein weiterer Vertreter des 
Arbeitgebers; 

2. drei Vertreter der auf der Ebene des zentralen Arbeitschutzausschusses zuständigen 
Belegschaftsorgane; 

3. insgesamt 15 von den lokalen Arbeitsschutzausschüssen entsandte Mitglieder, und zwar je 
fünf Mitglieder aus dem Kreis der Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte 
und der Arbeitsmediziner. 

(4) Wenn es der Beratungsgegenstand erfordert, können den Sitzungen vom Vorsitzenden 
auch Personen aus jenen Arbeitsstätten, für die kein eigener Arbeitsschutzausschuss 
einzurichten ist, beigezogen werden. 

(5) Die Sitzungen des zentralen Arbeitsschutzausschusses sind vom Arbeitgeber oder einer 
von ihm beauftragten Person nach Erfordernis, mindestens jedoch einmal jährlich einzuberufen. § 
88 Abs. 5 zweiter Satz ist anzuwenden. 

(6) Die Einladung zu den Sitzungen ist mindestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin 
abzusenden und hat zu enthalten: 

           

1. Ort und Zeit der Sitzung; 
2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Vertreter der lokalen Arbeitsschutzausschüsse 

vorzusehen hat; 
3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 

(7) § 88 Abs. 6 und Abs. 7 sowie Abs. 8 erster, dritter und vierter Satz sind anzuwenden. 

Zentren der Unfallversicherungsträger 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt beauftragen, sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische 
Zentren einzurichten und zu betreiben, wenn dies für eine ausreichende sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung geboten ist. 

(2) Für sicherheitstechnische Zentren gemäß Abs. 1 gilt § 75 Abs. 1. Arbeitsmedizinische 
Zentren gemäß Abs. 1 müssen die Anforderungen des § 80 Abs. 1 erfüllen. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann durch Verordnung die 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen für ihren Zuständigkeitsbereich 
beauftragen, sicherheitstechnische Zentren oder arbeitsmedizinische Zentren einzurichten und zu 
betreiben. Abs. 1 und 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

Verordnungen über Präventivdienste 

§ 90. Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in Durchführung des 7. 
Abschnittes durch Verordnung näher zu regeln: 

           

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Fachausbildung für Sicherheitsfachkräfte, 
die Durchführung der Fachausbildung und die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Fachausbildung, wobei in der Verordnung Übergangsregelungen für die bei Inkrafttreten der 
Verordnung bereits tätigen Sicherheitsfachkräfte vorzusehen sind; 

2. die Voraussetzungen für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zentren. 
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Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG 
Arbeitsschutz 

§ 92a. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat in allen Angelegenheiten der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes rechtzeitig anzuhören und mit ihm darüber zu beraten. Der 
Betriebsinhaber ist insbesondere verpflichtet, 

           

1. den Betriebsrat bei der Planung und Einführung neuer Technologien zu den Auswirkungen 
zu hören, die die Auswahl der Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf den Arbeitsplatz für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer haben, 

2. den Betriebsrat bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung zu beteiligen, 
3. den Betriebsrat bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 

Maßnahmen sowie bei der Planung und Organisation der Unterweisung zu beteiligen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 

1. dem Betriebsrat Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten sowie zu 
den Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsunfälle zu gewähren, 

2. dem Betriebsrat die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Arbeitsgestaltung zur Verfügung zu stellen, 

3. dem Betriebsrat die Ergebnisse von Messungen und Untersuchungen betreffend gefährliche 
Arbeitsstoffe und Lärm sowie die Ergebnisse sonstiger Messungen und Untersuchungen, die 
mit dem Arbeitnehmerschutz in Zusammenhang stehen, zur Verfügung zu stellen, 

4. dem Betriebsrat die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe und Lärm zur Verfügung zu 
stellen, 

5. den Betriebsrat über Grenzwertüberschreitungen sowie deren Ursachen und über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu informieren, 

6. den Betriebsrat über Auflagen, Vorschreibungen, Bewilligungen und behördliche 
Informationen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes zu informieren und zu den 
Informationen, die sich aus den Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus anzuhören, 

7. den Betriebsrat zu den Informationen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
sowie über Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung im Allgemeinen 
und für die einzelnen Arten von Arbeitsplätzen bzw. Aufgabenbereichen im Voraus 
anzuhören, 

8. den Betriebsrat zur Information der Arbeitgeber von betriebsfremden Arbeitnehmern über die 
in Z 7 genannten Punkte sowie über die für Erste Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung 
gesetzten Maßnahmen, im Voraus anzuhören. 

(3) Der Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat über die beabsichtigte Bestellung oder 
Abberufung von Sicherheitsfachkräften, Arbeitsmedizinern sowie von Personen zu beraten, die 
für die Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind, außer wenn die 
beabsichtigte Maßnahme im Arbeitsschutzausschuß behandelt wird. Der Betriebsrat hat das 
Recht, das Arbeitsinspektorat zu den Beratungen beizuziehen. Eine ohne Beratung mit dem 
Betriebsrat oder Behandlung im Arbeitsschutzausschuß vorgenommene Bestellung von 
Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern ist rechtsunwirksam. 

(4) Der Betriebsrat kann seine Befugnisse nach Abs. 1 Z 1 bis 3 an die im Betrieb bestellten 
Sicherheitsvertrauenspersonen delegieren. Für die Beschlußfassung gilt § 68. Der Beschluß ist 
den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie dem Betriebsinhaber unverzüglich mitzuteilen und wird 
erst mit deren Verständigung rechtswirksam. 

(5) Für die Beschlußfassung über die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den 
Arbeitsschutzausschuß und in den zentralen Arbeitsschutzausschuß gilt § 68. 
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Arbeitsinspektionsgesetz 1993 – ArbIG 
Feststellung und Anzeige von Übertretungen 

§ 9. (1) Stellt die Arbeitsinspektion die Übertretung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift fest, 
so ist der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder die gemäß § 4 Abs. 7 beauftragte Person nach 
Möglichkeit im erforderlichen Umfang mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Umsetzung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften zu beraten und hat das Arbeitsinspektorat den Arbeitgeber/die 
Arbeitgeberin formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist den den 
Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand herzustellen. Eine 
Ablichtung der Aufforderung ist den Organen der Arbeitnehmerschaft und dem/der gemäß § 23 
Abs. 1 gemeldeten verantwortlichen Beauftragten zur Kenntnis zu übersenden. Den 
Sicherheitsvertrauenspersonen sowie den Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmediziner/innen ist 
eine Ablichtung der Aufforderung zur Kenntnis zu übersenden, soweit deren Aufgabenbereich 
berührt ist. 

(2) Wird der Aufforderung nach Abs. 1 innerhalb der vom Arbeitsinspektorat festgelegten 
oder erstreckten Frist nicht entsprochen, so hat das Arbeitsinspektorat Anzeige an die zuständige 
Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. 

(3) Das Arbeitsinspektorat hat auch ohne vorausgehende Aufforderung nach Abs. 1 
Strafanzeige wegen Übertretung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift zu erstatten, wenn es sich 
um eine schwerwiegende Übertretung handelt. 

(3a) Werden Übertretungen von arbeitsstättenbezogenen Arbeitnehmerschutzvorschriften 
oder behördlichen Verfügungen festgestellt, die sich auf geringfügigste Abweichungen von 
technischen Maßen (wie Raumhöhe, lichte Höhe, Lichteintrittsflächen usw.) beziehen, hat das 
Arbeitsinspektorat gemäß § 21 Abs. 2 VStG von der Erstattung einer Anzeige abzusehen. 

(4) Mit der Anzeige gemäß Abs. 2 und 3 ist ein bestimmtes Strafausmaß zu beantragen. Eine 
Ablichtung der Anzeige ist dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin und den Organen der 
Arbeitnehmerschaft, in jenen Fällen, in denen die Anzeige auf Grund einer gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 
des Arbeiterkammergesetzes 1992, BGBl. Nr. 626/1991, gemeinsam durchgeführten 
Besichtigung erfolgt, auch der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer, 
zur Kenntnis zu übersenden. Die Verwaltungsstrafbehörde hat über die Anzeige ohne Verzug, 
längstens jedoch binnen zwei Wochen, das Strafverfahren einzuleiten. 

(4a) Erfolgt eine Anzeige wegen Übertretung von Arbeitnehmerschutzvorschriften betreffend 
das ärztliche Personal einer Krankenanstalt im Sinne des § 2 des Krankenanstalten- und 
Kuranstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002, ist der 
Österreichischen Ärztekammer eine Ablichtung der Anzeige zu übersenden. 

(5) Wenn die Übertretung von einem Organ einer Gebietskörperschaft oder eines 
Gemeindeverbandes begangen wurde, hat das Arbeitsinspektorat anstelle einer Anzeige gemäß 
Abs. 2 und 3 bei Organen des Bundes oder eines Landes Anzeige an das oberste Organ, dem 
das der Übertretung verdächtige Organ untersteht (Artikel 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), in allen 
anderen Fällen Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde zu erstatten. Die obersten Organe 
und die Aufsichtsbehörden haben das Arbeitsinspektorat ohne Verzug über das Veranlaßte in 
Kenntnis zu setzen. 

 


